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W äal die 1ta uch nach es] ıne wichtige ürst, Canones-5ynopse ZU)! CIC und CCEO,
Quelle 134) Für mich stellt sich ber die rage, Freiburg der kommentierten ‚eset-
ob wirklich behaupten kann, dass damals zesausgaben beigefügt (z.B. Theriault
eigentlich 1L1UX die 1ta 1mM Sinne ines Zeugnisses Hg.] ode of Canon Law Annotated, Montreal
für die Y”assauer Tradition VO]  - Interesse War und 1993, /-1LSA LHg.], ode of Canons of
nicht doch uch für die Gestalt des heiligen the kastern Churches, Washington 1992, /37-785;
Severin. Schon melınem 1982 Linz erschie- odi de anones de las Iglesias Orientales,
nen un! nunmehr TIeU aufgelegten (Winzer Madrid 1994, 585-613). Die hier vorgelegte

Buch „Der heilige Severin Sein en und Synopse versucht eıne Kombination derartiger
seine Verehrung” habe ich darauf verwiesen, Kaster, indem S1Ee entsprechend eigener 5Systema-
dass 1073 das Kloster St Nikola bei Passau die tisıerungskriterien ine inhaltliche Zuordnung
Auflage ern:; Pilgern (qui Oratiıonıs 1m synchronen und diachronen Vergleich der ka-
vadunt) die Überfahrt über den gratıs ©I - tholischen Rechtssammlungen vornımmt. Zum
möglichen (MB LV, 288); dieser Passus kann sich einen werden bekannter Manier wechselweise

sowohl die CaNMoNes der anderen Kodifikationeneigentlich NUTL, uch WEe| das nicht direkt @1 -
wähnt wird, auf Besucher des Kirchleins St. Se- nebeneinanderliegenden Spalten zugeordnet
verın „Bolotro”“ beziehen. Eben dort Der S1e- sOweıt diese korrespondierende Regelungen ent-
delt die 1ıta Severini iıne „cellula” des eiligen halten, als uch die entsprechenden Normen der
an! Das Patrozinium GSt. Severin ist hier übrigens historisch vorausgehenden Gesetzessammlun-
schon für 1143(!) bezeugt (MB XXVIIL, gCNn angeführt, nämlich des 1C/1917 für die la-
Man wird sich schwer tun, für diese Wirkstätte teinische Kirche und die vier Motu Proprien für
des norischen Severin ınen anderen Heıligen die katholischen Ustkirchen, weiche den unvoll-
gleichen Namens als Kirchenpatron anzuneh- endeten Teil des ICO (Codex luris anonicı
INeE)]  - Die Verehrungsgeschichte unNnseres Severin Urientalis darstellten (1949—1957).
reicht Iso zZzeıtlic| doch 1e1 weiıter zurück, als Während sich kanonistischen Handbüchern
es] annımmt. regelmäßig uch Korrespondenztabellen ZW1-
Miıt diesem Hınweis möchte ich abschließend schen dem pio-benediktinischen und dem gel-uch betonen, dass das vorliegende, nicht tenden CIC bZwW. dem CIC un dem CEO fin-
unınteressante Buch keineswegs als letzte Aus- den, ıst die Einbeziehung des vorkonziliaren Re-
kunftsquelle ZUI TIhema ansehen darf und dass formwerkes für die orientalischen Kirchen tat-
eS, 1m Sinne VO)]  3 Lotters Werk „Severinus VO)  } sachlıc. 11©  - dies allerdings schon ZUrT Fest-
Orıcum. Legende und historische Wirklichkeit” stellung berechtigt, dass amı „erstmals“ eın
(Stuttgart ben doch immer auch den Vergleich Von alter und geltender Rechtslage (im
Heiligen gehen INUSSsS, nicht Ur den ext des numerischen Überblick ZUT leichteren uffin-
Eugippius! dung der Quellentexte) ermöglicht wird, WI1Ie
1INZ RudolfZinnhobler das polyglotte Vorwort ausdrückt, Nag jedoch

bezweifelt werden. Dies gilt VOT allem, WEe

berücksichtigt, dass etilıiıchen Editionen
die historischen Quellen (oft über das hier gebo-

RC  NRECHT tene Vergleichsmaterial hinaus) angeführt WEel-
den (z.B. Gutierrez, eges Ecclesiae VIIL, Kom
1994 1C/1917, ICO un! Jjeweils mıiıt

JOACHIM/L  WIG GERD, YNOpSIS Fontes; Jediglich für den CEO fehlen sie) Mıiıt
Corporis Iurıs Canon1ct. Vergleichendes Normen- aller Deutlichkeit ist darauf aufmerksam
register der 1er Gesetzbücher des katholischen machen, dass die systematische Beschränkung
Rechts. Friedrich Pustet, Regensburg 2001 397) der 'erf. dazu verleiten Önnte, lediglich die ‚—

Geb geführten Korrespondenznormen aufzusuchen
Nach LU  3 bereits ıner bzw. wel Dekade/n ce1t und das welitere Quellenmaterial aus dem Blick

verlieren.Promulgierung derenCodices des katho-
ischen Kirchenrechts komplettieren sıch uch Es ist allerdings durchaus zuzugestehen, dass
die wissenschaftlichen Hilfsmittel für deren FEr- etliche der erwähnten Übersichtstabellen „der
schließung sowohl hinsichtlich der Vergleichbar- Bedeutung einer umfassenden und detaillierten
keit als uch der redaktionsgeschichtlichen BezoO- Synopse des kodifizierten Rechts der Gesamt-
genheit VOn geltenden und historischen Normen IC für das Verständnis VO Wandel Kirche
des Rechts der lateinischen wI1e der orientali- und ecCc430  Kirchenrecht  war die Vita — auch nach B. Resl —- eine wichtige  Fürst, Canones-Synopse zum CIC und CCEO,  Quelle (134). Für mich stellt sich aber die Frage,  Freiburg u.a. 1992) oder kommentierten Geset-  ob man wirklich behaupten kann, dass damals  zesausgaben beigefügt (z.B. M. Theriault u.a  eigentlich nur die Vita im Sinne eines Zeugnisses  [Hg.], Code of Canon Law Annotated, Montreal  für die Passauer Tradition von Interesse war und  1993, 1437-1534; CLSA [Hg.], Code of Canons of  nicht doch auch für die Gestalt des heiligen  the Eastern Churches, Washington 1992, 737-785;  Severin. Schon in meinem 1982 in Linz erschie-  Codigo de Canones de las Iglesias Orientales,  nenen und nunmehr neu aufgelegten (Winzer  Madrid 1994, 585-613). Die hier vorgelegte  2002) Buch „Der heilige Severin —- Sein Leben und  Synopse versucht eine Kombination derartiger  seine Verehrung“ habe ich darauf verwiesen,  Raster, indem sie entsprechend eigener Systema-  dass 1073 das Kloster St. Nikola bei Passau die  tisierungskriterien eine inhaltliche Zuordnung  Auflage übernahm, Pilgern (qui causa orationis  im synchronen und diachronen Vergleich der ka-  vadunt) die Überfahrt über den Inn gratis zu er-  tholischen Rechtssammlungen vornimmt. Zum  möglichen (MB IV, 288); dieser Passus kann sich  einen werden in bekannter Manier wechselweise  sowohl die canones der anderen Kodifikationen  eigentlich nur, auch wenn das nicht direkt er-  wähnt wird, auf Besucher des Kirchleins St. Se-  in nebeneinanderliegenden Spalten zugeordnet  verin in „Boiotro“” beziehen. Eben dort aber sie-  soweit diese korrespondierende Regelungen ent-  delt die Vita Severini eine „cellula“ des Heiligen  halten, als auch die entsprechenden Normen der  an! Das Patrozinium St. Severin ist hier übrigens  historisch vorausgehenden Gesetzessammlun-  schon für 1143(!) bezeugt (MB XXVII, 221f.).  gen angeführt, nämlich des CIC/1917 für die la-  Man wird sich schwer tun, für diese Wirkstätte  teinische Kirche und die vier Motu Proprien für  des norischen Severin einen anderen Heiligen  die katholischen Ostkirchen, welche den unvoll-  gleichen Namens als Kirchenpatron anzuneh-  endeten Teil des CICO (Codex Iuris Canonici  men. Die Verehrungsgeschichte unseres Severin  Orientalis) darstellten (1949-1957).  reicht also zeitlich doch viel weiter zurück, als B.  Während sich in kanonistischen Handbüchern  Resl annimmt.  regelmäßig auch Korrespondenztabellen zwi-  Mit diesem Hinweis möchte ich abschließend  schen dem pio-benediktinischen und dem gel-  auch betonen, dass man das vorliegende, nicht  tenden CIC bzw. dem CIC und dem CCEO fin-  uninteressante Buch keineswegs als letzte Aus-  den, ist die Einbeziehung des vorkonziliaren Re-  kunftsquelle zum Thema ansehen darf und dass  formwerkes für die orientalischen Kirchen tat-  es, im Sinne von F, Lotters Werk „Severinus von  sächlich neu. Ob dies allerdings schon zur Fest-  Noricum. Legende und historische Wirklichkeit”  stellung berechtigt, dass damit „erstmals“ ein  (Stuttgart 1976), eben doch immer auch um den  Vergleich von alter und geltender Rechtslage (im  Heiligen gehen muss, nicht nur um den Text des  numerischen Überblick zur leichteren Auffin-  Eugippius!  dung der Quellentexte) ermöglicht wird, wie es  Linz  Rudolf Zinnhobler  das polyglotte Vorwort ausdrückt, mag jedoch  bezweifelt werden. Dies gilt vor allem, wenn  man berücksichtigt, dass in etlichen Editionen  die historischen Quellen (oft über das hier gebo-  KIRCHENRECHT  tene Vergleichsmaterial hinaus) angeführt wer-  den (z.B. A. Gutierrez, Leges Ecclesiae VIII, Rom  1994: CIC/1917, CICO und CIC/1983 jeweils mit  M _ BUDIN JOACHIM/LUDWIG GERD, Synopsis  Fontes; lediglich für den CCEO fehlen sie). Mit  Corporis Iuris Canonici. Vergleichendes Normen-  aller Deutlichkeit ist darauf aufmerksam zu  register der vier Gesetzbücher des katholischen  machen, dass die systematische Beschränkung  Rechts. Friedrich Pustet, Regensburg 2001. (397)  der Verf. dazu verleiten könnte, lediglich die an-  Geb.  geführten Korrespondenznormen aufzusuchen  Nach nun bereits einer bzw. zwei Dekade/n seit  und das weitere Quellenmaterial aus dem Blick  zu verlieren.  Promulgierung der aktuellen Codices des katho-  lischen Kirchenrechts komplettieren sich auch  Es ist allerdings durchaus zuzugestehen, dass  die wissenschaftlichen Hilfsmittel für deren Er-  etliche der erwähnten Übersichtstabellen „der  schließung sowohl hinsichtlich der Vergleichbar-  Bedeutung einer umfassenden und detaillierten  keit als auch der redaktionsgeschichtlichen Bezo-  Synopse des kodifizierten Rechts der Gesamt-  genheit von geltenden und historischen Normen  kirche für das Verständnis vom Wandel in Kirche  des Rechts der lateinischen wie der orientali-  und Recht ... nur bedingt gerecht (werden), weil  schen Kirche(n).  sie in der Regel den Vergleich der Normen zu  Verschiedentlich wurden schon ähnliche verglei-  pauschal angehen und ihren Schwerpunkt auf  chende Zahlenwerke eigens erstellt (vgl. C.G.  einen der beiden eigenständigen RechtsbereicheLIUL bedingt gerecht werden), weil
schen irche(n). S1e der ege! den Vergleich der Normen
Verschiedentlich wurden schon äahnliche verglei- pauschal angehen und ihren Schwerpunkt auf
chende Zahlenwerke eıgens erstellt (vgl. ınen der beiden eigenständigen echtsbereiche
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war die Vita - auch nach B. Resl - eine wichtige 
Quelle (134). Für mich stellt sich aber die Frage, 
ob man wirklich behaupten kann, dass damals 
eigentlich nur die Vita im Sinne eines Zeugnisses 
für die Passauer Tradition von Interesse war und 
nicht doch auch für die Gestalt des heiligen 
Severin. Schon in meinem 1982 in Linz erschie­
nenen und nunmehr neu aufgelegten (Winzer 
2002) Buch "Der heilige Severin - Sein Leben und 
seine Verehrung" habe ich darauf verwiesen, 
dass 1073 das Kloster St. Nikola bei Passau die 
Auflage übernahm, Pilgern (qui causa orationis 
vadunt) die Überfahrt über den Inn gratis zu er­
möglichen (MB IV; 288); dieser Passus kann sich 
eigentlich nur, auch wenn das nicht direkt er­
wähnt wird, auf Besucher des Kirchleins St. Se­
verin in "Boiotro" beziehen. Eben dort aber sie­
delt die Vita Severini eine "cellula" des Heiligen 
an! Das Patrozinium St. Severin ist hier übrigens 
schon für 1143(!) bezeugt (MB XXVIII, 22lf.). 
Man wird sich schwer tun, für diese Wirkstätte 
des norischen Severin einen anderen Heiligen 
gleichen Namens als Kirchenpatron anzuneh­
men. Die Verehrungsgeschichte unseres Severin 
reicht also zeitlich doch viel weiter zurück, als B. 
Resl annimmt. 
Mit diesem Hinweis möchte ich abschließend 
auch betonen, dass man das vorliegende, nicht 
uninteressante Buch keineswegs als letzte Aus­
kunftsquelle zum Thema ansehen darf und dass 
es, im Sinne von F. Lotters Werk "Severinus von 
Noricum. Legende und historische Wirklichkeit" 
(Stuttgart 1976), eben doch immer auch um den 
Heiligen gehen muss, nicht nur um den Text des 
Eugippius! 
Linz Rudolf Zinnhobler 
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• BUDIN JOACHIM/LUDWIG GERD, Synopsis 
Corporis Iuris Canonici. Vergleichendes Normen­
register der vier Gesetzbücher des katholischen 
Rechts. Friedrich Pustet, Regensburg 2001. (397) 
Geb. 
Nach nun bereits einer bzw. zwei Dekade/n seit 
Promulgierung der aktuellen Codices des katho­
lischen Kirchenrechts komplettieren sich auch 
die wissenschaftlichen Hilfsmittel für deren Er­
schließung sowohl hinsichtlich der Vergleichbar­
keit als auch der redaktionsgeschichtlichen Bezo­
genheit von geltenden und historischen Normen 
des Rechts der lateinischen wie der orientali­
schen Kirche(n). 
Verschiedentlich wurden schon ähnliche verglei­
chende Zahlenwerke eigens erstellt (vgl. CG. 
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Fürst, Canones-Synopse zum CIC und CCEO, 
Freiburg u.a. 1992) oder kommentierten Geset­
zesausgaben beigefügt (z.B. M. Theriault u.a 
[Hg.], Code of Canon Law Annotated, Montreal 
1993,1437-1534; CLSA [Hg.], Code of Canons of 
the Eastern Churches, Washington 1992, 737-785; 
Codigo de Canones de las Iglesias Orientales, 
Madrid 1994, 585-613). Die hier vorgelegte 
Synopse versucht eine Kombination derartiger 
Raster, indem sie entsprechend eigener Systema­
tisierungskriterien eine inhaltliche Zuordnung 
im synchronen und diachronen Vergleich der ka­
tholischen Rechtssammlungen vornimmt. Zum 
einen werden in bekannter Manier wechselweise 
sowohl die canones der anderen Kodifikationen 
in nebeneinanderliegenden Spalten zugeordnet 
soweit diese korrespondierende Regelungen ent­
halten, als auch die entsprechenden Normen der 
historisch vorausgehenden Gesetzessammlun­
gen angeführt, nämlich des CIC/1917 für die la­
teinische Kirche und die vier Motu Proprien für 
die katholischen Ostkirehen, welche den unvoll­
endeten Teil des CICO (Codex Iuris Canonici 
Orientalis) darstellten (1949-1957). 
Während sich in kanonistischen Handbüchern 
regelmäßig auch Korrespondenztabellen zwi­
schen dem pio-benediktinischen und dem gel­
tenden CIC bzw. dem CIC und dem CCEO fin­
den, ist die Einbeziehung des vorkonziliaren Re­
formwerkes für die orientalischen Kirchen tat­
sächlich neu. Ob dies allerdings schon zur Fest­
stellung berechtigt, dass damit "erstmals" ein 
Vergleich von alter und geltender Rechtslage (im 
numerischen Überblick zur leichteren Auffin­
dung der Quellentexte) ermöglicht wird, wie es 
das polyglotte Vorwort ausdrückt, mag jedoch 
bezweifelt werden. Dies gilt vor allem, wenn 
man berücksichtigt, dass in etlichen Editionen 
die historischen Quellen (oft über das hier gebo­
tene Vergleichsmaterial hinaus) angeführt wer­
den (z.B. A. Gutierrez, Leges Ecclesiae VIII, Rom 
1994: CIC/1917, CICO und CIC/1983 jeweils mit 
Fontes; lediglich für den CCEO fehlen sie). Mit 
aller Deutlichkeit ist darauf aufmerksam zu 
machen, dass die systematische Beschränkung 
der Verf. dazu verleiten könnte, lediglich die an­
geführten Korrespondenznormen aufzusuchen 
und das weitere Quellenmaterial aus dem Blick 
zu verlieren. 
Es ist allerdings durchaus zuzugestehen, dass 
etliche der erwähnten Übersichtstabellen "der 
Bedeutung einer umfassenden und detaillierten 
Synopse des kodifizierten Rechts der Gesamt­
kirehe für das Verständnis vom Wandel in Kirche 
und Recht ... nur bedingt gerecht (werden), weil 
sie in der Regel den Vergleich der Normen zu 
pauschal angehen und ihren Schwerpunkt auf 
einen der beiden eigenständigen Rechtsbereiche 
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IC NMUur die „Hoch-Zeiten des
Weihnachts- und Osterfestkreises pragen
das Kirchenjahr und dessen rileben uch
die „Zeit Im Jahreskreis” stellt sich Voul uCcC Hg.)
OC OC MEeU dar.
Kurze theologische Impulse und konkretezeitgemä:iß‘< liturgische und musikalische Vorschläge

Dem Kirchenjahr geben Anregungen eıner zeitgemälien
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Im „normalen | eben‘“? 26 Kkreative Projekt-
ideen, |?2 ausformulierte Gottesdienst-
modelle SOWIe ZwWEI „Vollversammlungen“miteinander  varharaitan der Firmlinge geben Anregungen für eıne

€ ojekte, Gottes lebendige und jugendnahe Firmvorbereitung.
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Nicht nur die "Hoch-Zeiten" des 
Weihnachts- und Osterfestkreises prägen 
das Kirchenjahr und dessen Erleben. Auch 
die "Zeit im Jahreskreis" stellt sich von 
Woche zu Woche neu dar. 
Kurze theologische Impulse und konkrete 
liturgische und musikalische Vorschläge 
geben Anregungen zu einer zeitgemäßen 
Gestaltung des ganzen Kirchenjahres. 

Guido Fuchs (Hg.) 
zeitgemäß 
Dem Kirchenjahr 
Klang und Farbe geben 
Reihe: Konkrete Liturgie 
168 Seiten, kart. 
€ (D) 14,90/sFr 26,30 
ISBN 3-7917-181 O-X 

Wie kommt man mit Jugendlichen ins 
Gespräch "über Gott und die Welt" oder 
gar über das Wirken des Heiligen Geistes 
im "normalen Leben"? 26 kreative Projekt­
ideen, 12 ausformul ierte Gottesdienst­
modelle sowie zwei "Vollversammlungen" 
der Firmlinge geben Anregungen für eine 
lebendige und jugendnahe Firmvorbereitung. 

Marcus Lautenbacher 
Die Firmung 
miteinander vorbereiten 
Projekte, Gottesdienste, Gruppenstunden 
Reihe: Konkrete Liturgie 
181 Seiten, kart. 
€ (D) IS,90/sFr 27,80 
ISBN 3-7917-1816-9 

Verlag Friedrich Pustet Im 
D-93008 Regensburg 
www.engagementbuch.de 



432 Uuns:

der Universalkirche legen” 7), wohingegen die mehr als eın Buch un! Sammelstück begreift
Autoren hier „eine exakte und detaillierte Ge- deshalb boogazine Ychıtektur als einen kommu-
samtübersicht über eigentümliche, abweichende nikativen Vorgang VOT, während und nach dem
und übereinstimmende Normen des alten und Prozess des Bauens ZUu präsentieren versucht und
‘vuelm kodifizierten Rechts bieten mıit erb dieses Geflecht VO)  - Relationen ZU
Für die exakte redaktionsgeschichtliche Erschlie- Ausdruck bringen möchte. Selbst W E] sich
ung erscheint jedoch jedenfalls für den CIC Sachen Architektur als nicht kompetent erach-
eiıne kanadische Publikation 'OLZ ihrer chlich- tet unt uch nicht beabsichtigt, sich rchitek-
ten Aufmachung als Ringmappe) gee1gneter: tonische Fachfragen vertiefen, g1ibt der reich

DPeters (Hg.), Tabulae congruentiae inter codt- bebilderte und grafisch anregend gestaltete Band
CEeEMmM IUrIS CAaNOoNICI ef versiones anteriores CUHNONUML, eiınen „Einblick” die Komplexität gebauter
Montreal 2000 Darın wird für die geltenden Welt. Dabei landet der ersten Nummer
Normen eın Flenchus geboten, der das Aufsu- zunächst auf ınem Flughafen (dem ernatuo-
hen der Entwurfstexte VvVon der „Priıma Versio nal Port Terminal Yokohoma); Inan kann ber
canoniıs“ (der Fach-Schemata) über das Sche- uch eın Wohnbauprojekt einsteigen (Kölner

1980 und die Relatio der Plenarla 1981 bis Te: loft building), ınen Kindergarten besuchen
ZU); Schema 1982 erleichtert und iınen Zitierhin- (Nursey, Sondika), durch eın Regierungsgebäude
WEeIlSs auf die jeweiligen Protokollabschnitte (Office building Landmark, Leibnitz), einen Bau-
den „Communicationes” gibt. I1axX (Baumaxx Hypermarket, arıbor der den
erartige Verbindungselemente zwischen den Pavillon der EXpO Hannover 2000 flanieren. Die
formierten Gesetzbüchern vermisst INan dem genannten Beispiele zeigen bereits das breite
hier besprechenden Werk. Hıinzu ommt, dass Spektrum unterschiedlicher Funktionen und
sich ‚WarTr Hauptteil noch recht instruktive dass kein Gebäude Zu bedeutungslos der
und arbeitserleichternde Angaben finden, die orofß ist, als architektonische Aufgabe
implizit eiIne „Interpretationshilfe” anbieten 10) begreifen Architektur verstanden als eın P”ro-
ber die änge bezüglich der Apostolischen ZC5SS, der auf cdie Umwelt und Oonkrete Bedürtf-
Konstitution über die Kurie Pastor Bonus) und nlisse reaglert, der technische, soziologische, PSY-
jener über die Durchführung des Kanonisations- chologische, gestalterische etc TrToDleme tellt,
verfahrens 1UINUS Perfektionis magister) wurden deren ‚Ösung unterschiedlichste Fachleute
allzu UnstlıC| die selbstgewählte Schematik beteiligt sind, und der en und Zusammen-
hinein Mehr noch als bel den anderen leben entscheidend pragt und Umwelt schafft.

Bleibt wünschen, dass ıner der nächstenRechtssammlungen wird dabei UrTrC| den Ver-
zicht auf wesentliche nicht-kodikarische Fontes Nummern uch e1ın Sakralbau ıner derartigen
eın mehr als verzerrter Eindruck erzeugt. Reflexion und Präsentation unterzogen wird.
SO brauchbar daher das vorgelegte Hiılfsmittel INZ onıka Leisch-Kies!
für die vergleichende Kanonistik 1m 1C. auf
ınen Lern-Dialog zwischen Ost- und Westkirche
ist, gibt doch etliche Desiderata, weiche die
Selbsteinschätzung als „unentbehrliches ach- LANGE GUNTER, Bılder ZU  z Glauben. C hrist-
schlagewer 10) relativieren. liche Kunst sehen und verstehen. Ösel, Mün-
1INZ Severin Lederhilger hen 2002 (351, zahlr. Abb arbe un

sS-W) Geb
Das Cover mMac. ınen schweren Eindruck; wel
ernste Gesichter (aus Der cChacher ‚£SINAS VO]  -
Robert Campin) VOT rotem rund blicken fra-
gend nach ben. Ganz anders entpuppt iıch die
Lektüre! unter Lange, der sich der Einleitung

ERB archıtecture boogazine. YTScChen! dreimal als Religionspädagoge und versierter Kunstlieb-
Jährlich ıner englischen, ıner französischen er vorstellt, ist eSs gelungen, Bilder des ıttel-
und iner spanischen Ausgabe. ctar, Barcelona alters und der en Neuzeit (ansatzweise uch
ab 2002 (ca. 280) 25,00 über diesen Zeitraum hinaus) für der theologi-
Wem ist 65 nicht schon wiederholt beim Besuch schen Praxis sStehende und unst interessierte
iner fremden (v sich „irgend- Zeitgenossen anregender Weılse aufzubereiten.
WO  44 befinden, ZUnNäa: iınmal den AÄus- ach wel grundlegenden Abschnitten Fra-
gangspunkt auf ınem a  an lokalisieren ZUuU gen des Bildgebrauchs und theologischen Bild-
mussen, bevor sich Orientieren und die verständnisses folgen die Kapitel ınem ikono-
Erkundungen beginnen kann. Ganz ähnlich ist graphischen Bogen, der VON den 'atıonen des
die Lektüre V O]  S verb, einer Zeitschrift, die sich Lebens Jesu über Bilder Passıon und stern

432 

der Universalkirche legen" (7), wohingegen die 
Autoren hier "eine exakte und detaillierte Ge­
samtübersicht über eigentümliche, abweichende 
und übereinstimmende Normen des alten und 
neuen kodifizierten Rechts" bieten (ebd.). 
Für die exakte redaktions geschichtliche Erschlie­
ßung erscheint jedoch - jedenfalls für den CIC -
eine kanadische Publikation (trotz ihrer schlich­
ten Aufmachung als Ringmappe) geeigneter: 
E.N. Peters (Hg.), Tabulae congruentiae inter codi­
cem iuris canonici et versiones anteriores canonum, 
Montreal 2000. Darin wird für die geltenden 
Normen ein Elenchus geboten, der das Aufsu­
chen der Entwurfstexte von der "Prima versio 
canonis" (der 10 Fach-Schemata) über das Sche­
ma 1980 und die Relatio in der Plenaria 1981 bis 
zum Schema 1982 erleichtert und einen Zitierhin­
weis auf die jeweiligen Protokollabschnitte in 
den "Communicationes" gibt. 
Derartige Verbindungselemente zwischen den re­
formierten Gesetzbüchern vermisst man in dem 
hier zu besprechenden Werk. Hinzu kommt, dass 
sich zwar im Hauptteil noch recht instruktive 
und arbeitserleichternde Angaben finden, die 
implizit eine "Interpretationshilfe" anbieten (10), 
aber die Anhänge bezüglich der Apostolischen 
Konstitution über die Kurie (Pastor Bonus) und 
jener über die Durchführung des Kanonisations­
verfahrens (Divinus Perfektionis magister) wurden 
allzu künstlich in die selbstgewählte Schematik 
hinein gepresst. Mehr noch als bei den anderen 
Rechtssammlungen wird dabei durch den Ver­
zicht auf wesentliche nicht-kodikarische Fontes 
ein mehr als verzerrter Eindruck erzeugt. 
So brauchbar daher das vorgelegte Hilfsmittel 
für die vergleichende Kanonistik im Blick auf 
einen Lern-Dialog zwischen Ost- und Westkirche 
ist, es gibt doch etliche Desiderata, welche die 
Selbsteinschätzung als "unentbehrliches Nach­
schlagewerk" (10) relativieren. 
Linz Severin Lederhilger 

KUNST 

• VERB. architecture boogazine. Erscheint dreimal 
jährlich in einer englischen, einer französischen 
und einer spanischen Ausgabe. Actar, Barcelona 
ab 2002 (ca. 280) € 25,00. 
Wem ist es nicht schon wiederholt beim Besuch 
einer fremden Stadt so ergangen, sich "irgend­
wo" zu befinden, zunächst einmal den Aus­
gangspunkt auf einem Stadtplan lokalisieren zu 
müssen, bevor man sich orientieren und die 
Erkundungen beginnen kann. Ganz ähnlich ist 
die Lektüre von verb, einer Zeitschrift, die sich 

Kunst 

mehr als ein Buch und Sammelstück begreift -
deshalb boogazine -, Architektur als einen kommu­
nikativen Vorgang vor, während und nach dem 
Prozess des Bauens zu präsentieren versucht und 
mit verb dieses Geflecht von Relationen zum 
Ausdruck bringen möchte. Selbst wenn man sich 
in Sachen Architektur als nicht kompetent erach­
tet und auch nicht beabsichtigt, sich in architek­
tonische Fachfragen zu vertiefen, gibt der reich 
bebilderte und grafisch anregend gestaltete Band 
einen "Einblick" in die Komplexität gebauter 
Welt. Dabei landet man in der ersten Nummer 
zunächst auf einem Flughafen (dem Internatio­
nal Port Terminal in Yokohoma); man kann aber 
auch in ein Wohnbauprojekt einsteigen (Kölner 
Brett loft building), einen Kindergarten besuchen 
(Nursey, Sondika), durch ein Regierungsgebäude 
(Office building Landmark, Leibnitz), einen Bau­
max (Baumaxx Hypermarket, Maribor) oder den 
Pavillon der Expo Hannover 2000 flanieren. Die 
genannten Beispiele zeigen bereits das breite 
Spektrum unterschiedlicher Funktionen und 
dass kein Gebäude zu bedeutungslos oder zu 
groß ist, um es als architektonische Aufgabe zu 
begreifen - Architektur verstanden als ein Pro­
zess, der auf die Umwelt und konkrete Bedürf­
nisse reagiert, der technische, soziologische, psy­
chologische, gestalterische etc. Probleme stellt, 
an deren Lösung unterschiedlichste Fachleute 
beteiligt sind, und der Leben und Zusammen­
leben entscheidend prägt und Umwelt schafft. 
Bleibt zu wünschen, dass in einer der nächsten 
Nummern auch ein Sakralbau einer derartigen 
Reflexion und Präsentation unterzogen wird. 
Linz Monika Leisch-Kiesl 

• LANGE GÜNTER, Bilder zum Glauben. Christ­
liche Kunst sehen und verstehen. Köse!, Mün­
chen 2002 (351, zahlr. Abb. in Farbe und in 
s-w) Geb. 
Das Cover macht einen schweren Eindruck; zwei 
ernste Gesichter (aus Der Schächer Gesinas von 
Robert Camp in) vor rotem Grund blicken fra­
gend nach oben. Ganz anders entpuppt sich die 
Lektüre! Günter Lange, der sich in der Einleitung 
als Religionspädagoge und versierter Kunstlieb­
haber vorstellt, ist es gelungen, Bilder des Mittel­
alters und der frühen Neuzeit (ansatzweise auch 
über diesen Zeitraum hinaus) für in der theologi­
schen Praxis stehende und an Kunst interessierte 
Zeitgenossen in anregender Weise aufzubereiten. 
Nach zwei grundlegenden Abschnitten zu Fra­
gen des Bildgebrauchs und theologischen Bild­
verständnisses folgen die Kapitel einem ikono­
graphischen Bogen, der von den Stationen des 
Lebens Jesu über Bilder zu Passion und Ostern 


